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(54) Rauchwarnmelder

(57) Ein Rauchwarnmelder (1) weist ein Gehäuse
(11) mit einem Raucheinlass (2) und eine Rauch-Senso-
reinrichtung (5) zum Feststellen von durch den Rauch-
einlass (2) in den Rauchwarnmelder (1) eindringendem
Rauch auf. Um eine Prüfung der Raucheindringfähigkeit

unabhängig von dem Vorhandensein von Rauch einzu-
richten, weist der Raucheinlass (2) wenigstens einen
Durchgangsbereich auf, dem eine Durchlass-Prüfein-
richtung (3) zugeordnet ist, die Durchlassfähigkeit für
Rauch in dem Durchgangsbereich feststellt.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Rauchwarnmelder,
umfassend ein Gehäuse mit einem Raucheinlass und
eine Rauch-Sensoreinrichtung zum Feststellen von
durch den Raucheinlass in den Rauchwarnmelder ein-
dringendem Rauch, um ein Alarmsignal auszulösen.
Rauchwarnmelder der bezeichneten Art sind meist als
fotoelektrische Rauchwarnmelder ausgeführt. Die
Rauch-Sensoreinrichtung arbeitet dann mit Streulicht in
einer optischen Kammer. Die Rauchwarnmelder werden
an Decken oder Wänden in Hotels, größeren Wohnge-
bäuden, Kaufhäusern, öffentlichen Gebäuden etc. ange-
bracht. Sie werden auch in kleineren Wohn- oder Raum-
einheiten eingesetzt. Die Rauchwarnmelder warnen zu-
meist mit einem akustischen Signal, wenn im Falle eines
Brandausbruches Rauch entsteht. Insbesondere foto-
elektrische Rauchwarnmelder, wie zum Beispiel dem
Grundprinzip nach in US 2006/0017580 beschrieben,
sind hinlänglich bekannt.
[0002] Die Funktionsfähigkeit des Rauchwarnmelders
muss in besonderem Maße sichergestellt werden. Dazu
sind Normen (z. B. deutsche DIN-Norm 14676) oder an-
dere Vorschriften erlassen worden. Insbesondere wird
vorgeschrieben, den Rauchwarnmelder mindestens ein-
mal jährlich einer Funktionsprüfung zu unterziehen. We-
sentlicher Bestandteil einer solchen Prüfung ist die Prü-
fung, ob die Raucheindringöffnungen des Rauchwarn-
melders frei sind. Diese können insbesondere durch Kle-
beband, Farbe oder Verschmutzung z. B. nach Renovie-
rungsarbeiten verschlossen sein. Die Prüfung wird übli-
cherweise im Wege einer Sichtprüfung vorgenommen.
Statt dessen oder zusätzlich besteht eine Prüfmethode
darin, den Rauchwarnmelder mit einem Rauchspray zu
besprühen, um die ordnungsgemäße Warnfunktion zu
testen. Um den elektrischen Funktionsstatus eines
Rauchwarnmelder zu testen, ist es auch bekannt, Statu-
sinformation an ein tragbares Computersystem zu über-
tragen (US 6,469,623). Weiterhin werden elektronische
Schaltungen von Rauch-Sensoreinrichtungen mit einer
Selbsttestfunktion ausgestattet.
[0003] In jedem Fall ist es zum Prüfen der Rauchein-
dringfähigkeit in den Rauchwarnmelder erforderlich,
dass Wartungspersonal vor Ort die Raucheindringöff-
nungen durch Sichtkontrolle und/oder durch Erzeugen
einer simulierten Rauchumgebung prüft. Hier soll die Er-
findung Abhilfe schaffen. Gemäß erfindungsgemäßer
Ziele soll erreicht werden, dass die Prüfung der Rauch-
eindringfähigkeit unabhängig von dem Vorhandensein
von Rauch und ohne Prüfung durch Wartungspersonal
erfolgt.
[0004] Die erfindungsgemäßen Ziele werden in Ver-
bindung mit den Merkmalen des eingangs genannten
Rauchwarnmelders dadurch erreicht, dass der Rauch-
einlass wenigstens einen Durchgangsbereich aufweist,
dem eine Durchlass-Prüfeinrichtung zugeordnet ist, die
unabhängig von dem Vorhandensein von Rauch die
Durchlassfähigkeit für Rauch in dem Durchgangsbereich

feststellt. Erfindungsgemäß wird wenigstens ein Rauch-
Durchgangsbereich genutzt, um dessen Öffnungszu-
stand mit technischem Mittel direkt am Gehäuse des
Rauchwarnmelders festzustellen. Man vermeidet da-
durch die sonst übliche Sichtkontrolle und/oder das Si-
mulieren einer Rauchentwicklung. Dadurch wird die Prü-
fung ohne subjektive Bewertung durch Wartungsperso-
nal, zu jeder Zeit, ohne äußere Einflussnahme, insbe-
sondere durch Steuerung mit einem Test-/Prüfprogramm
sowie gegebenenfalls mit einer Protokoll-Prüfdatener-
fassung möglich.
[0005] In besonders einfacher und wirksamer Weise
macht sich die Erfindung in besonderer Ausgestaltung
äußeren Lichteinfall in den Raucheinlass-Durchgangs-
bereich zu Nutze. Einem auf Durchgangsfähigkeit zu prü-
fenden Raucheinlass-Durchgangsbereich, der für Au-
ßenlicht zugänglich ist, wird eine optische Durchlass-
Prüfeinrichtung zugeordnet, die einfallendes Außenlicht
entsprechend der Durchlassfähigkeit misst. Dabei ist es
besonders vorteilhaft, wenn der Raucheinlass-Durch-
gangsbereich mit einem Verunreinigungen wie Staub, In-
sekten od. dgl. zurückhaltenden Filter insbesondere in
Form eines Gitters ausgestattet ist und die Lichtmessung
an dem Filter und/oder in Raucheinlassrichtung hinter
der dem Raucheintritt abgewandten Innenseite des Fil-
ters eingerichtet ist. Wie an sich bekannt, erreicht man
mit dem Filter, dass insbesondere ein Labyrinthsystem,
das eine Streulicht-Sensoreinrichtung innerhalb des
Rauchwarnmelders umgibt und dort das Eindringen von
Außen-/Fremdlicht verhindert, nicht verschmutzt wird.
Mit der Anordnung der Lichtmessung für Raucheintritt
unmittelbar an oder hinter dem Verunreinigungsfilter wird
die wesentliche, einer Verschmutzung unterliegende
Rauchdurchgangsstrecke erfasst.
[0006] Die optische Durchlass-Prüfeinrichtung weist
wenigstens ein Licht erfassendes Messelement auf. Er-
findungsgemäß sind je nach der Ausführung des Rauch-
warnmelder besonders einfache und wirksame Gestal-
tungen möglich. Eine Ausgestaltung besteht darin, dass
das Lichtmesselement durch ein Ringelement gebildet
ist, dass sich entsprechend einer Umfangserstreckung
des Raucheinlasses mit diesem erstreckt. Um einen
Raucheinlass besonders wirksam und zuverlässig über
eine Öffnungsbreite z. B. über die Höhe des Rauchwarn-
melders zur Messung zu erfassen, ist das Ringelement
zweckmäßig quer zur Umfangserstreckung und entspre-
chend der Breite des Raucheinlasses geformt. Ein sol-
ches Element kann vorteilhaft eine Wellenform aufwei-
sen.
[0007] Eine Ausführungsform des Ringelements kann
darin bestehen, dass es als Lichtleiter in Form eines of-
fenen Rings mit wenigstens an einem offenen Ringende
vorgesehener Lichtaustrittsfläche ausgebildet ist, die ei-
nem Lichtempfangselement der optischen Prüfeinrich-
tung zugeordnet ist. Wenigstens ein Lichtmesselement
kann auch durch eine Linse, ein Prisma und/oder einen
lichtleitenden Körper gebildet sein, um besonderen
räumlichen Gegebenheiten am Rauch-Durchgangsbe-
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reich zum Erfassen von dessem Licht-Öffnungsbereich
Rechnung zu tragen.
[0008] In besonderer Ausgestaltung kann wenigstens
ein Teil einer Wand des Raucheinlasses ein Lichtmes-
selement bilden. Eine besonders einfache Bauform kann
auch darin bestehen, dass wenigstens ein Teil eines Ver-
unreinigungen zurückhaltenden Filters ein Lichtmes-
selement bildet.
[0009] In einer Reihe von Ausführungen wird es
zweckmäßig sein, dass wenigstens ein lichtleitendes,
den Lichtweg bestimmendes Messelement in Kombina-
tion mit wenigstens einem Lichtempfangselement ange-
ordnet ist. Soweit es die räumlichen Gegebenheiten an
einem Raucheinlass-Durchgangsbereich erlauben,
kann aber auch wenigstens ein Lichtmesselement ohne
Zwischenschaltung eines lichtleitenden Messelements
durch ein Lichtempfangselement gebildet sein. Ein Licht-
empfangselement wird zweckmäßig in Form eines Halb-
leiterelements, einer Fotodiode od. dgl. Element gebil-
det.
[0010] In der Kombinationsausführung kann eine Aus-
gestaltung darin bestehen, dass mehrere Licht-Aufnah-
meelemente in Fächeranordnung mit auf den Rauchein-
lass ausgerichteter offener Fächerseite und einem Licht-
empfänger zugewandter geschlossener Fächerseite
vorgesehen sind.
[0011] Eine andere erfindungsgemäße Ausgestaltung
besteht darin, dass wenigstens ein Lichtmesselement
durch ein Lichtempfangselement gebildet ist, das seinen
elektrischen Widerstand bei Lichtbestrahlung ändert.
Diese Ausführung eignet sich besonders für Messele-
mente, die Teile des Meldergehäuses, Wände und/oder
Gitter oder deren Bestandteile bilden. Man vermeidet
dann die zusätzliche Anordnung eines Lichtempfangs-
elements in Kombination mit einem lichtleitenden Ele-
ment.
[0012] Insbesondere für Dunkelräume und/oder gege-
benenfalls für eine besondere Messkalibrierung sieht die
Erfindung zur optischen Prüfmessung der Rauchein-
dringfähigkeit vor, dass die Durchlass-Prüfeinrichtung
des Rauchwarnmelders mit einer Prüflichtquelle in
Schaltverbindung steht, die außerhalb des Rauchein-
lass-Durchgangsbereichs zweckmäßig außerhalb des
Rauchwarnmelders angeordnet und zum Erzeugen von
Prüflicht auf den Raucheinlass-Durchgangsbereich aus-
gerichtet ist.
[0013] Bekannte Rauchwarnmelder werden zumeist
mit einer Prüftaste ausgestattet, um probeweise einen
akustischen Alarmgeber und gegebenenfalls eine opti-
sche Individualanzeige des Melders zu aktivieren. Auch
in diesen Fällen muss vor Ort eine Wartungs- und In-
standhaltungsprüfung durch Personal stattfinden. Um
auch eine solche personenbezogene Sicht- oder Test-
prüfung zu vermeiden, sieht die Erfindung in Weiterbil-
dung vor, dass der Rauchwarnmelder mit einer Akustik-
Prüfeinrichtung eingerichtet ist, die mit einem akusti-
schen Alarmgeber der Rauchsensoreinrichtung zum
Prüfen der Alarmgeberfunktion verbunden und geschal-

tet ist. Zweckmäßig ist die Akustik-Prüfeinrichtung mit
einem Mikrofon eingerichtet, das ein von der Akustik-
Prüfeinrichtung ausgelöstes Alarmprüfsignal empfängt.
Zwar kann vorgesehen sein, dass der Alarmgeber mittels
der Prüfeinrichtung für eine vorbestimmte Testzeit ein
niederfrequentes, hörbares Signal abgibt, doch beson-
ders vorteilhaft kann die Akustik-Prüfeinrichtung auch so
geschaltet sein, dass sie an dem akustischen Alarmge-
ber ein hochfrequentes nicht-hörbares Signal erzeugt,
das von einem geeigneten Mikrofon empfangen wird und
auch repräsentativ für die Funktionsfähigkeit des Alarm-
gebers im Hörbereich ist.
[0014] Eine weitere Ausgestaltung besteht darin, dass
der Rauchwarnmelder eine Installations-Prüfeinrichtung
aufweist, die mit einem Positionsgeber zum Prüfen der
Anbringungsposition verbunden und geschaltet ist. Mit
dieser zusätzlichen Maßnahme wird zweckmäßig er-
reicht, dass auch die korrekte Anbringung des Rauch-
warnmelders an einer Decke oder Wand überwacht wird.
Vorteilhaft weist das Gehäuse des Rauchwarnmelders
ein gegen die Anbringungsfläche arbeitendes Federmit-
tel mit einem elektrischen Schalter auf, der beim Ent-
spannen der Feder infolge eines Demontierens des
Rauchwarnmelders zum Erzeugen eines Prüfsignals
ausgelöst wird.
[0015] Um die automatische Prüfung des Rauchwarn-
melders zu vervollkommnen, kann der Rauchwarnmel-
der zweckmäßig mit einer Selbstdiagnose-Prüfeinrich-
tung zur Funktionsprüfung der Rauchsensoreinrichtung
und ggf. weiterer Schaltungen eingerichtet werden. Auch
weist der Rauchwarnmelder vorzugsweise eine Versor-
gungs-Prüfeinrichtung zur Prüfung der elektrischen
Stromversorgung auf.
[0016] In bevorzugter Gestaltung der Erfindung ist der
Rauchwarnmelder mit einer programmierbaren elektro-
nischen Signalverarbeitungs- und Steuerschaltung ein-
gerichtet, die den Prüfbetrieb des mit wenigstens einer
Prüfeinrichtung ausgestatteten Rauchwammelders
steuert und auswertet. Zweckmäßig ist die elektronische
Signalverarbeitungs- und Steuerschaltung mit wenig-
stens einer Speichereinrichtung verbunden und geschal-
tet, die die Betriebs- und Prüfergebnisse des Prüfbetriebs
speichert. Um eine multifunktionale Prüfung des Rauch-
warnmelders zu erreichen, ist der Rauchwarnmelder
zweckmäßig mit der Rauchdurchlass-Prüfeinrichtung,
einer Akustik-Prüfeinrichtung, einer Installations-Prüf-
einrichtung, einer Stromversorgungs-Prüfeinrichtung
und einer Selbstdiagnose-Prüfeinrichtung ausgestattet,
die mittels der Steuerschaltung im Verbund betrieben
werden.
[0017] Die erfindungsgemäße Durchlass-Prüfeinrich-
tung kann mit einer am Rauchwarnmelder angeordneten
optischen und/oder akustischen Signal-/Alarmeinrich-
tung elektrisch verbunden und geschaltet sein, um vor
Ort eine Meldung zu erhalten, wenn der Rauchdurchlass
gestört ist. Um aber insbesondere eine Fernprüfung des
Rauchwarnmelders zu erreichen, ist er zweckmäßig und
vorteilhaft mit einer Einrichtung zum Übertragen von Ge-
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räte-, Betriebs- und/oder Prüfdaten an eine von dem
Rauchwarnmelder entfernt gelegene Datensammler-
Einrichtung eingerichtet. Zweckmäßig ist die Einrichtung
als Datenkommunikationseinrichtung in Form eines
Funktransponders eingerichtet.
[0018] Der Ausgestaltung der Erfindung mit mehreren
Prüfeinrichtungen und mit der Datenübertragungsein-
richtung in Verbindung mit einer Datensammlereinrich-
tung kommt besondere Bedeutung zu. Infolge Vorschrif-
ten und Auflagen sollte zweckmäßig zur Funktionskon-
trolle sowie zum Betrieb eines jeden Rauchwarnmelders
ein als Nachweis zu archivierendes Protokoll geführt wer-
den. Zudem ist sicherzustellen, dass sich der Rauch-
warnmelder in der vorgeschriebenen Montageposition
befindet. Mit der Kombination der genannten Einrichtun-
gen und Schaltungen lässt sich die Prüfung vollständig
automatisch ohne Begehung des Raums, in dem der
Rauchwarnmelder installiert ist, durchführen und proto-
kollieren. Man erreicht eine Betriebsbereitschafts-Prü-
fung, die sogar über das Maß der Prüfungsvorschriften
hinausgeht und es erlaubt, Funktionsstörungen kurzfri-
stig nach Ihrem Entstehen festzustellen und zu beheben
sowie Wartungsarbeiten an einem Melder mit gezielter
Planung und ohne große Verzögerung auszuführen. Da-
mit sind Anforderungen an eine vorgeschriebene Funk-
tionskontrolle, zum Beispiel im Jahresabstand, mehr als
erfüllt.
[0019] Unteransprüche sind auf die genannten und
noch andere zweckmäßige und vorteilhafte Ausgestal-
tungen der Erfindung gerichtet. Besonders zweckmäßi-
ge Ausbildungsformen oder Möglichkeiten der Erfindung
werden anhand der folgenden Beschreibung der in der
schematischen Zeichnung dargestellten Ausführungs-
beispiele näher beschrieben. Es zeigen

Fig. 1 in schematischer Draufsicht einen erfin-
dungsgemäßen Rauchwarnmelder im
Ausführungsbeispiel mit einem Ring-
Messelement zum Prüfen der Rauchein-
dringfähigkeit,

Fig. 2 und 3 Ansichten von Ring-Messelementen,

Fig. 4 in axonometrischer, teilweise geschnit-
tener Ansicht mit Explosionsdarstellung
einen Rauchwarnmelder entsprechend
Fig. 1

Fig. 5 ein Blockdiagramm mit Prüfeinrichtungen eines
erfindungsgemäßen Rauchwarnmelders im
Ausführungsbeispiel und

Fig. 6 einen Datensammler zum Betrieb mit einem er-
findungsgemäßen Rauchwarnmelder.

[0020] Fig. 1 und 4 zeigen im Ausführungsbeispiel ei-
nen erfindungsgemäßen Rauchwarnmelder 1 mit einem
im Grundquerschnitt kreiszylindrischen flachen zweitei-

ligen Gehäuse 11. Das Gehäuse 11 weist gleichmäßig
über den Umfang verteilt Öffnungsschlitze 21 auf, die
durch Stege 12 in Umfangsschlitze unterteilt werden, die
sich jeweils über ein Achtel des Umfangs erstrecken.
Zweckmäßig sind mehrere solcher Schlitze 21, zum Bei-
spiel drei, über die flache Gehäusehöhe des Rauchwarn-
melders 1 angeordnet. Zum Inneren des Rauchwarnmel-
ders 1 hin betrachtet, ist unmittelbar hinter den Umfangs-
Öffnungsschlitzen 21 ein relativ feinmaschiger Verunrei-
nigungsfilter 22 angeordnet, der den gesamten Öff-
nungsbereich der Schlitze 21 über Umfang und Höhe
(=Breite) abdeckt.
[0021] Im Inneren des Rauchwarnmelders 1 ist eine
herkömmliche Rauchsensoreinrichtung 5 angeordnet.
Gehäuseinnenteile des Rauchwarnmelders 1 bilden ein
die Rauchsensoreinrichtung 5 umgebendes Labyrinth
41. Dieses stellt sicher, dass von außen einfallendes
Fremdlicht L nicht in eine optische Dunkelkammer 4 ge-
langen kann und dort kein Licht von Gehäusewänden
reflektiert wird, während Rauch R bis in die Kammer 4
dringt.
[0022] Die Rauchsensoreinrichtung 5 weist eine Infra-
rot-Leuchtdiode (Sendediode) 51 sowie eine Fotodiode
(Empfängerdiode) 52 sowie eine Reflektionswand 53
auf. Mit diesen Elementen arbeitet die Rauchsensorein-
richtung 5 im Streulichtverfahren. Reine Luft reflektiert
kein Licht. Befinden sich aber Rauchpartikel 54 in der
optischen Kammer 4, dann wird ein Teil des von der Di-
ode 51 abgegebenen Lichts gestreut, so dass ein Teil
des Lichts die Diode 52 erreichen kann, wodurch mittels
einer elektronischen Schaltung 50 der Rauchsensorein-
richtung 5 ein Alarm-/Tongeber 61 (Fig. 5) ausgelöst
wird.
[0023] Im Ausführungsbeispiel der Fig. 1 und 4 und 5
ist eine erfindungsgemäße Prüfeinrichtung 3 ausgebil-
det, die unabhängig von dem Vorhandensein von Rauch
die Durchlässigkeit für Rauch in dem Durchlassbereich
der Gehäuseöffnungen 21 und des Verunreinigungs-/
Staubfilters 22 feststellt. Die Durchlass-Prüfeinrichtung
3 umfasst ein erstes Messelement 31 und ein zweites
Messelement 32. Das erste Messelement 31 wird durch
ein kreisförmiges offenes Ringelement gebildet. Dieses
ist in Fig. 2 in Seitenansicht dargestellt. Es ist so bemes-
sen, dass es im Bereich zwischen dem Filter 22 und der
äußeren Wand 42 des Labyrinths unmittelbar in gerin-
gem Abstand neben der Innenseite des Filters 22 ange-
ordnet ist. Wie aus Fig. 1 und 2 ersichtlich, sind Ringe-
lemente aus einfachen Körpern in Form einer offenen
Ringleitung für Licht gebildet. Diese Ringleitung kann
zweckmäßig aus Kunststofffaser, z. B. Polyamidfasern
hergestellt sein. Zum Beispiel kann ein Abschnitt einer
Leine, einer Schnur oder eines Strangs aus einem sol-
chen Kunststoff in die passende Ringform gebracht wer-
den. Das Kunststoffmaterial ist transparent und lichtlei-
tend. Von Bedeutung ist, dass das Ringelement 31 an
seinem Umfang im Winkel auftreffendes Licht L durch
Lichtbrechung aufnimmt und in dem Ring zu Lichtaus-
trittsflächen 310 an seinen offenen Enden weiterleitet.
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Diese Lichtaustrittsflächen 310 befinden sich an senk-
recht abgebogenen offenen Ringenden, und sie sind
dem in einem Dunkelraum angeordneten Lichtmessele-
ment 32 zugewandt. Dieses wird durch einen elektro-
optischen Lichtempfänger gebildet. Zum Beispiel kann
ein lichtempfindliches Halbleiterelement, eine Fotodiode
oder ein entsprechendes auf Licht reagierendes elektro-
optisches Bauteil vorgesehen sein. Das Lichtempfangs-
element 32 ist mit einer elektronischen Signalverarbei-
tungs- und Steuerschaltung 8 verbunden, wie dies sche-
matisch in Fig. 5 dargestellt ist.
[0024] Die Ringelemente 31 eignen sich zum Einbau
in die Gehäuse von herkömmlichen Rauchwarnmeldern.
Der Lichtleiterstrang, der zum Beispiel einen Durchmes-
ser von ca. 2 mm aufweist, erfasst zuverlässig den Licht-
bereich von Schlitzöffnungen 21, der quer zur Umfangs-
erstreckung des Elements 31 wesentlich, z. B. ca. sechs-
fach größer als der Durchmesser des Elements 31 sein
kann. Man erkennt, dass durch das Element 31 keine
nennenswerte Störung oder Behinderung des Rauchein-
lassweges erfolgt. Gemäß Fig. 2 ist ein einfach geformter
Ring ausgebildet. Sollte die Breite des Raucheinlasses
2 in der Höhe des Rauchwarnmelders 1 relativ groß sein
oder sollte es erforderlich sein, auch sehr geringe Licht-
intensitäten und/oder Licht aus unterschiedlichen Rich-
tungen zu erfassen und festzustellen, so kann, wie dies
in Fig. 3 und 4 dargestellt ist, der Lichtleiterring in der
Breitendimension des Raucheinlasses 2 Ausformungen
zum Beispiel in Wellenform erhalten, um die Lichtauf-
nahme zu erhöhen. Auch zum Herstellen eines solchen
Ringelements eignet sich ein Faserstrang aus Polyamid
oder einem anderen geeigneten lichtleitenden Kunst-
stoff, der zur Formgebung insbesondere plastisch ver-
formt werden kann. Zur Lichtleitung kommt jedes andere
Material in Betracht, das in der Lage ist, Licht längs eines
aus dem Material gebildeten Körpers einzufangen und
zu wenigstens einer Austrittsfläche zu leiten. Soweit die-
sen Anforderungen entsprochen wird, sind zum Beispiel
auch Messelementkörper aus Glasfasermaterial denk-
bar.
[0025] Letztlich werden Form und Charakteristik von
Licht aufnehmenden und leitenden Messelementen der
Prüfeinrichtung 3 nach der Bauart und der Bauform eines
Rauchwarnmelders bestimmt. So kommen statt der be-
schriebenen Ringausbildung, die sehr vorteilhaft und
zweckmäßig ist, auch andere Licht aufnehmende, sam-
melnde und/oder leitende Elemente wie zum Beispiel
stäbchenförmige Elemente, Linsen und Prismen in Be-
tracht. In diesen Fällen wird das aufgenommene bzw.
gesammelte Licht zu einem oder mehreren Lichtemp-
fangselementen 32 in einem Dunkelraum in dem Mel-
dergehäuse 11 des Rauchwarnmelders 1 geleitet.
[0026] Zum Beispiel können auch Licht-Aufnahme-
elemente in Fächeranordnung mit auf den Raucheinlass
ausgerichteter offener Fächerseite und mit dem Licht-
empfänger zugewandter geschlossener Fächerseite
vorgesehen sein. Je nach Ausbildung des Rauchwarn-
melders sind unterschiedliche angepasste Anordnungen

denkbar. Dabei ist es erfindungsgemäß auch möglich,
wenigstens Teile von Wänden der Rauchdurchlassöff-
nungen und/oder des Verunreinigungs-/Staubgitters als
lichtleitende Elemente auszubilden, diese also in die Öff-
nungswände oder den Filter zu integrieren. Auch können
andere Teile des Gehäuses als lichtleitende Elemente
im Bereich des Raucheinlasses 2 ausgebildet sein.
[0027] Die in Fig. 2 und 3 dargestellten Ring-Messele-
mente 31 können auch als Elemente ausgebildet sein,
die ihren elektrischen Widerstand bei Lichtbestrahlung
ändern. Die Ringe arbeiten dann direkt als Lichtaufnah-
me- und Empfangselemente, so dass sie ohne zusätzli-
che Empfangselemente genutzt und ihre durch Wider-
standsänderung entstehenden Signale direkt einer elek-
tronischen Signalverarbeitungs- und Steuerschaltung 8
zugeführt werden können. Auch können wenigstens Tei-
le der Gehäusewände der Raucheinlassöffnungen und/
oder Teile eines Verunreinungs-Staubfilters 22 aus auf
Licht reagierenden Widerstandselementen gebildet sein,
um die Lichtmessung, die den Einlass und Durchlass von
Rauch in dem Rauchwarnmelder repräsentiert, durchzu-
führen.
[0028] Fig. 5 zeigt in einem Blockschaltbild ein Aus-
führungsbeispiel für einen erfindungsgemäßen Rauch-
warnmelder 1, der mit der Durchlass-Prüfeinrichtung 3
und weiteren Prüfeinrichtungen ausgestattet ist, nämlich
einer Akustik-Prüfeinrichtung 6, einer Installations-Prüf-
einrichtung 71, einer Stromversorgungs- und Prüfein-
richtung 72 und einer Selbsttestdiagnose-Prüfeinrich-
tung 73. Der Rauchwarnmelder 1 ist auch mit einer elek-
tronischen Signalverarbeitungs- und Steuerschaltung 8,
die gemessene Signale auswertet, einer Speicherein-
richtung 81 und einer Funk-Datenübertragungseinrich-
tung 82 ausgestattet. In Fig. 4 sind elektronische Bau-
module für die elektronischen Einrichtungen 3 und 82 zu
sehen. Die Einrichtung 82 ist mit einer Sende-/Emp-
fangsantenne 83 versehen. Nicht zu sehende Module für
die anderen Einrichtungen sind ebenfalls in dem Gehäu-
se 11 untergebracht. Die Stromversorgung 72 umfasst
eine Batterie.
[0029] Ein Test-/Prüfbetrieb wird durch ein Programm
der Signalverarbeitungs- und Steuerschaltung 8 gestar-
tet. Eine solche Elektronik wird in Form einer zentralen
Steuerlogik mit CPU bereitgestellt. Jede andere geeig-
nete Schaltungs-, Programm- und Steuerlogik kann ein-
gesetzt werden. Zunächst testet das Prüfprogramm die
Durchlass-Prüfeinrichtung 3. Die Intensität des mit den
Messelementen 31 und 32 erfassten Lichts wird gemes-
sen und mit einem gespeicherten geeichten Wert vergli-
chen. Das Vergleichsergebnis wird an die Schaltung 8
geführt und in der Speichereinrichtung 81 gespeichert.
Das Programm führt zudem einen Test der Akustik-Prü-
feinrichtung 6 durch. Ein Prüfgenerator 63 erzeugt ein
nieder- oder hochfrequentes Signal, das auf einen
Alarm-/Tongeber 61 gegeben und von einem Mikrofon
62 empfangen wird. Das damit aufgenommene Signal
wird über die Einrichtung 6 an die Schaltung 8 gegeben,
die der Speichereinrichtung 81 einen entsprechenden,
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den Funktionsstatus repräsentierenden Wert zuführt.
[0030] Die Installations-Prüfeinrichtung 71 ist vorge-
sehen, um die korrekte Anbringungsposition des Rauch-
warnmelders 1 zu prüfen. Die korrekte Anbringung an
einer Gebäudedecke oder -wand wird mittels eines nicht
dargestellten Schaltkontaktes des Rauchwarnmelders 1
festgestellt. Zum Beispiel kann an dem Meldergehäuse
11 ein federbelasteter elektrischer Schalter eingerichtet
sein, dessen Kontakt unterbrochen wird, wenn die Fe-
derbelastung durch Abnahme des Melders 1 von Wand
oder Decke entfällt. Auch der Zustand des Schalters wird,
im Ablauf durch das steuernde Prüfprogramm, durch die
Schaltung 8 verarbeitet und der Speichereinrichtung 81
zugeführt.
[0031] Weiterhin umfasst der Rauchwarnmelder die
Selbsttestdiagnose-Prüfeinrichtung 73, die im Ausfüh-
rungsbeispiel die Funktion der Rauchsensoreinrichtung
5 testet. Gleichermaßen können Selbstdiagnose-Ein-
richtungen für die Funktionen der vorgenannten Prüfein-
richtungen vorgesehen sein. Schließlich ist der Melder 1
noch mit der Stromversorgungs- und Prüfeinrichtung 73
zum Prüfen der Stromversorgung für sämtliche Einrich-
tungen ausgestattet. Die elektronische Signalverarbei-
tungs- und Steuerschaltung 8 wertet die einzelnen Mes-
sergebnisse und Signale aus und führt die Auswertungs-
ergebnisse der Speichereinrichtung 81 zu. Die Schaltung
8 berücksichtigt zum Programmbetrieb und bei der Aus-
wertung Zeit und Kalenderdaten.
[0032] Die Übertragungseinrichtung 82 (Funkmodul)
wird zweckmäßig in Form eines an sich bekannten
Transponders eingerichtet. Solche Transponder sind
zum Beispiel zur Verbrauchsdatenerfassung bekannt.
Geeignete Transponder werden zum Beispiel in DE 10
2004 055 659 beschrieben. Der Transponder ist zur Da-
tenkommunikation mit einem nicht dargestellten Emp-
fänger ausgestattet.
[0033] Die Einrichtung 82 bzw. der Transponder arbei-
ten mit einem in Fig. 6 dargestellten Datensammler 9
zusammen. Datensammler 9 und Transponder 82 kor-
respondieren über Funksignale jeweils von Sender und
Empfänger miteinander. Dabei werden dem Daten-
sammler 9 mehrere Rauchwarnmelder 1 einer Wohn-
oder Gebäudeeinheit zugeordnet.
[0034] Wenn alle Ergebnisse einer Prüfung eines
Rauchwarnmelders 1 in dem Speicher 81 gespeichert
worden sind, werden die gespeicherten Daten an den
empfangsbereiten Datensammler 9 sofort oder zu vor-
bestimmter Zeit übertragen. In dem Datensammler 9 wird
zum Beispiel das in Fig. 6 wiedergegebene Protokoll zu
einem Rauchwarnmelder 1 erstellt. Dies erfasst zur Ge-
räteidentifikation in der Speichereinrichtung 81 auch be-
reitgehaltene charakteristische Rauchwarnmelder-Da-
ten wie Ortsangabe, Gerätenummer und Montagedatum.
[0035] Zweckmäßig wird das Steuerprogramm der
Schaltung 8 so eingerichtet, dass die Prüfung verteilt
über einen Tag mehrmals, zum Beispiel drei mal durch-
geführt wird, um sicherzustellen, dass zumindest in ei-
nem Zeitfenster für eine deutlich erfassbare und diffe-

renzierbare Messung genügend Licht zur Verfügung
steht. Befindet sich nur eines der ausgewerteten Ergeb-
nisse außerhalb einer vorgeschriebenen, mit der Schal-
tung 8 berücksichtigten Toleranz, wird dies im Protokoll
sichtbar. Nachdem das Protokoll im Datensammler 9 er-
stellt worden ist, wird der Prüfvorgang durch das Test-
und Prüfprogramm beendet und zum nächsten program-
mierten Termin wieder ausgelöst. Selbstverständlich
kann das Test-/Prüfprogramm im Rauchwarnmelder 1
auch durch den Datensammler 9 ausgelöst werden.
[0036] Auch dem Datensammler 9 kommt eine Prüf-
funktion zu. So wird dieser bei der Installation mit cha-
rakteristischen Daten von einzelnen zugeordneten
Rauchwarnmeldern versorgt. Die Test-/Prüfprogramme
einer Serie von Rauchwarnmeldern 1 in einer Wohn-/Ge-
bäudeeinheit werden zeitlich aufeinander abgestimmt.
Wenn im Rahmen dieses Vorgangs nun ein neues Pro-
tokoll erstellt wird, so prüft der Datensammler 9 in der
Folge, ob die Daten von der Gruppe der vorgemerkten
Geräte übertragen werden. Fehlt die Datenübertragung
eines Rauchwarnmelders der Gruppe, so wird dies als
Totalausfall des betreffenden Rauchwarnmelders im
Protokoll verzeichnet. Ein Protokoll, das auf diese Weise
mit den erfindungsgemäßen Einrichtungen erstellt wor-
den ist, wird mindestens einmal jährlich ausgelesen.
Wenn dann festgestellt werden sollte, dass ein Rauch-
wammelder oder mehrere Rauchwarnmelder mit der ei-
nen oder anderen Funktionsstörung behaftet sind, wird
ein Servicetechniker beauftragt, den identifizierten
Rauchwarnmelder zu inspizieren, die Störung zu behe-
ben und gegebenenfalls einen Geräteaustausch vorzu-
nehmen. Man erkennt, dass insbesondere Ortsbegehun-
gen, die herkömmlich zur Prüfung der Raucheindringfä-
higkeit erforderlich gewesen sind, durch die erfindungs-
gemäßen Maßnahmen entfallen.

Patentansprüche

1. Rauchwarnmelder (1), umfassend ein Gehäuse (11)
mit einem Raucheinlass (2) und eine Rauch-Senso-
reinrichtung (5) zum Feststellen von durch den
Raucheinlass (2) in den Rauchwarnmelder (1) ein-
dringendem Rauch, um ein Alarmsignal auszulösen,
dadurch gekennzeichnet, dass der Raucheinlass
(2) wenigstens einen Durchgangsbereich aufweist,
dem eine Durchlass-Prüfeinrichtung (3) zugeordnet
ist, die unabhängig von dem Vorhandensein von
Rauch die Durchlassfähigkeit für Rauch in dem
Durchgangsbereich feststellt.

2. Rauchwarnmelder nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der auf Durchgangsfähigkeit
geprüfte Raucheinlass-Durchgangsbereich für auf
den Rauchwarnmelder (1) fallendes Außenlicht zu-
gänglich ist und die Durchlass-Prüfeinrichtung (3) ei-
ne optische Prüfeinrichtung ist, die wenigstens ein
Licht erfassendes Messelement (31, 32) aufweist
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und einfallendes Außenlicht entsprechend der
Durchlassfähigkeit misst.

3. Rauchwarnmelder nach Anspruch 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Raucheinlass-Durch-
gangsbereich mit einem Verunreinigungen wie
Staub, Insekten od. dgl. zurückhaltenden Filter (22)
insbesondere in Form eines Gitters ausgestattet ist
und die Lichtmessung an dem Filter und/oder in
Raucheinlassrichtung hinter der dem Raucheintritt
abgewandten Innenseite des Filters (22) vorgese-
hen ist.

4. Rauchwarnmelder nach Anspruch 2 oder 3, da-
durch gekennzeich-net, dass ein Lichtmessele-
ment durch ein Ringelement (31) gebildet ist, das
sich entsprechend einer Umfangserstreckung des
Raucheinlasses (2) mit diesem erstreckt.

5. Rauchwarnmelder nach Anspruch 4, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Ringelement (31) quer zur
Umfangserstreckung und entsprechend einer
Durchgangsbreite des Raucheinlasses (2) geformt
ist.

6. Rauchwarnmelder nach Anspruch 4 oder 5, da-
durch gekennzeichnet, dass das Ringelement
(31) als Lichtleiter in Form eines offenen Rings mit
wenigstens an einem offenen Ringende vorgesehe-
ner Lichtaustrittsfläche (310) ausgebildet ist, die ei-
nem Lichtempfangselement (32) der optischen Prü-
feinrichtung (3) zugeordnet ist.

7. Rauchwarnmelder nach einem der Ansprüche 2 bis
6, dadurch gekennzeichnet, dass wenigstens ein
Lichtmesselement durch eine Linse, ein Prisma und/
oder einen lichtleitenden Körper gebildet ist.

8. Rauchwarnmelder nach einem Ansprüche 2 bis 7,
dadurch gekennzeichnet, dass wenigstens ein
Teil einer Wand des Raucheinlasses ein Lichtmes-
selement bildet.

9. Rauchwarnmelder nach einem der Ansprüche 2 bis
8, dadurch gekennzeichnet, dass wenigstens ein
Teil eines Verunreinigungen zurückhaltenden Filters
ein Lichtmesselement bildet.

10. Rauchwarnmelder nach einem der Ansprüche 2 bis
9, dadurch gekennzeichnet, dass wenigstens ein
Lichtmesselement durch ein Lichtempfangselement
gebildet ist, das seinen elektrischen Widerstand bei
Lichtbestrahlung ändert.

11. Rauchwarnmelder nach einem der Ansprüche 2 bis
10, dadurch gekennzeichnet, dass wenigstens
ein Lichtmesselement (32) durch ein Lichtempfangs-
element in Form eines Halbleiterelements, einer Fo-

todiode od. dgl. Elements gebildet ist.

12. Rauchwarnmelder nach Anspruch 11, dadurch ge-
kennzeichnet, dass mehrere Licht-Aufnahme-
elemente in Fächeranordnung mit auf den Rauch-
einlass ausgerichteter offener Fächerseite und ei-
nem Lichtempfänger zugewandter geschlossener
Fächerseite vorgesehen sind.

13. Rauchwarnmelder nach einem der Ansprüche 2 bis
12, dadurch gekenn-zeichnet, dass die Durch-
lass-Prüfeinrichtung des Durchgangsbereichs mit
einer Prüflichtquelle in Schaltverbindung steht, die
außerhalb des Raucheinlass-Durchgangsbereichs
angeordnet und zum Erzeugen von Prüflicht auf den
Raucheinlass-Durchgangsbereichs ausgerichtet ist.

14. Rauchwarnmelder nach einem der Ansprüche 1 bis
13, dadurch gekennzeichnet, dass der Rauch-
warnmelder (1) eine Akustik-Prüfeinrichtung (6) auf-
weist, die mit einem akustischen Alarmgeber (61)
der Rauch-Sensoreinrichtung (5) zum Prüfen der
Alarmgeberfunktion verbunden und geschaltet ist.

15. Rauchwarnmelder nach Anspruch 14, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Akustik-Prüfeinrichtung (6)
mit einem Mikrofon (62) eingerichtet ist, das ein von
der Akustik-Prüfeinrichtung (6) ausgelöstes Alarm-
Prüfsignal empfängt.

16. Rauchwarnmelder nach einem der Ansprüche 1 bis
15, dadurch gekennzeichnet, dass der Rauch-
warnmelder (1) eine Installations-Prüfeinrichtung
(71) aufweist, die mit einem Positionsgeber zum Prü-
fen der Anbringungsposition verbunden und ge-
schaltet ist.

17. Rauchwarnmelder nach einem der Ansprüche 1 bis
16, dadurch gekennzeichnet, dass der Rauch-
warnmelder (1) mit wenigstens einer Selbstdiagno-
se-Prüfeinrichtung (73) eingerichtet ist.

18. Rauchwarnmelder nach einem der Ansprüche 1 bis
17, dadurch gekennzeichnet, dass der Rauch-
warnmelder (1) eine Prüfeinrichtung zur Prüfung ei-
ner elektrischen Stromversorgung (73) aufweist.

19. Rauchwarnmelder nach einem der Ansprüche 1 bis
18, dadurch gekennzeichnet, dass der Rauch-
warnmelder (1) mit einer elektronischen Signalver-
arbeitungs- und Steuerschaltung (8) eingerichtet ist,
die den Prüfbetrieb des mit wenigstens einer Prüf-
einrichtung ausgestatteten Rauchwarnmelders (1)
steuert und gemessene Prüfsignale zum Nachweis
der Messungen auswertet.

20. Rauchwarnmelder nach Anspruch 19, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die elektronische Signalverar-
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beitungs- und Steuerschaltung (8) mit wenigstens
einer Speichereinrichtung (81) verbunden und ge-
schaltet ist, die wenigstens Prüfergebnisse des Prüf-
betriebs speichert.

21. Rauchwarnmelder nach Anspruch 19 oder 20, da-
durch gekennzeichnet, dass der Rauchwarnmel-
der (1) mit der Rauchdurchlass-Prüfeinrichtung (3),
einer Akustik-Prüfeinrichtung (6), einer Installations-
Prüfeinrichtung und einer Stromversorgungs-Prüf-
einrichtung (73) ausgestattet ist, die mittels der Si-
gnalverarbeitungs- und Steuerschaltung (8) im Ver-
bund betrieben werden.

22. Rauchwarnmelder nach einem der Ansprüche 19 bis
21, dadurch gekennzeichnet, dass der Rauch-
warnmelder (1) mit einer Einrichtung (82) zum Über-
tragen von Betriebs- und Prüfdaten an eine von dem
Rauchwarnmelder (1) entfernt gelegene Daten-
sammler-Einrichtung (9) eingerichtet ist.

23. Rauchwarnmelder nach Anspruch 22, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Übertragungseinrichtung
(82) einen Funk-Datensender aufweist, wobei sie
vorzugsweise als Datenkommunikationseinrich-
tung, zweckmäßig in Form eines Transponders ein-
gerichtet ist.

24. Rauchwarnmelder nach einem der Ansprüche 1 bis
23, dadurch gekennzeichnet, dass die Durchlass-
Prüfeinrichtung (3) mit einer am Rauchwarnmelder
(1) angeordneten optischen und/oder akustischen
Signal-/Alarmeinrichtung elektrisch verbunden und
geschaltet ist.
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